
GEW-Information zur Eingruppierung der 
kommunal angestellten Erzieher*innen 
nach Tarifvertrag Land (TV-L) 

Die GEW Thüringen hat von Beginn der Hortüberführung an die arbeitnehmergerechte 
Eingruppierung problematisiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen jedoch verschie-
dene Abschlüsse nicht für eine Eingruppierung in die E8 anerkannt werden, stattdessen 
gilt dann die E5. Wir sind deshalb mit dem Ministerium in ständigem Kontakt. Es gilt, die 
Interessen der Arbeitnehmer*innen zu wahren. 

Für die GEW Thüringen ist die aufgeführte Aufzählung der bereits geklärten Gruppen, die 
in die E8 integriert werden sollen, keine abschließende Liste. Sie ist und sollte erweiterbar 
sein, vor allem auf die Personen, die einen pädagogischen Hochschulabschluss besitzen. 

Unsere GEW Forderung lautet daher: Die pädagogischen Hochschulabschlüsse sind bei 
der Überführung in die E8 anzuerkennen! Zudem fordert die GEW Thüringen eine Einzel-
fallprüfung bei der beabsichtigen Eingruppierung und bei fehlender Qualifikation entspre-
chende Qualifizierungsangebote für Nicht-Fachkräfte. 

Wer Mitglied in der GEW ist, kann seine Eingruppierung durch die Rechtsstelle überprü-
fen lassen und dadurch ggf. verbessern. 

Wir kennen die juristischen und formalen Hürden und werden versuchen, bestmögliche 
tarifrechtliche Bedingungen für unsere Mitglieder zu erstreiten.  
GEW-Mitgliedschaft zahlt sich aus. 

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf 
www.gew-thueringen.de/schule/grundschule/ueberleitung-der-kommunalen-horte-in-den-
landesdienst 
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